
Erhöhung der Abfallgebühren ab 2024 
 
Die Abfallgebühren des Abfallwirtschaftszweckverbandes Ostthüringen werden aller vier Jahre neu kalkuliert. 
Nachdem die Gebühren 2006 bis 2019 viele Jahre stabil waren, wurden diese zuletzt 2020 erhöht. Mit Ablauf des 
aktuellen Kalkulationszeitraums 2020 bis 2023 mussten die Abfallgebühren für 2024 bis 2027 erhöht werden. 
Hauptbestandteil der Gebühren sind die Kosten der Restmüllverbrennung. Da die Preise für die Müllverbrennung 
in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind, ist das der Hauptgrund für die Gebührenerhöhung. Zusätzlich wird 
zu den regulären Verbrennungspreisen eine gesetzliche CO2-Steuer erhoben. Aber auch andere Kosten der 
Abfallwirtschaft, wie z.B. Energie, Treibstoffe und Löhne steigen jedes Jahr an.  

Weitere Informationen finden Sie im Amtsblatt Nr. 114 des AWV Ostthüringen vom 08.12.2023 sowie im 
Sonderdruck 17S vom 14.11.2023, nachzulesen unter Veröffentlichungen auf www.awv-ot.de.  

Fragen beantworten wir gern telefonisch unter der Servicenummer 0365 83321 50 (Mo.-Do.: 08:00 bis 17:00 Uhr 
und Fr.: 08:00 bis 15:00 Uhr). 
 

Grundgebühr pro Person und Jahr 
 

Zahl der am Grundstück  
gemeldeten Personen 

bis  
31.12.2023 

ab  
01.01.2024 

1 30,00 € 40,80 € 

2 29,30 € 39,60 € 

3 28,10 € 38,40 € 

4 27,00 € 36,00 € 

5 bis 9 25,40 € 34,80 € 

> 9 24,20 € 32,40 € 

 
Eine Erhöhung der Gebühren erfolgte ebenfalls für die Großwohnanlagen.  
 

Leistungsgebühr 
 

Restmüllbehälter 
(Leerungsgebühr) 

bis  
31.12.2023 

ab  
01.01.2024 

80 l-Mülltonne 2,80 € 3,20 € 

120 l-Mülltonne 3,25 € 3,70 € 

240 l-Mülltonne 5,30 € 6,00 € 

660 l-Müllgroßbehälter 15,30 € 18,00 € 

770 l-Müllgroßbehälter 16,50 € 19,20 € 

1.100 l-Müllgroßbehälter 20,70 € 24,00 € 

 
 
 
 
Abfall- und Biosäcke 
 
Die Gebühren für den Abfallsack (2,40 €) und den Biosack (1,75 €) bleiben unverändert. 
 
Kundenkarte 
 
Bei Verlängerung oder der Bestellung einer Kundenkarte werden statt 15,00 € nun 20,00 € fällig.  

Bioabfallbehälter 
(Jahresgebühr) 

bis  
31.12.2023 

ab  
01.01.2024 

Biotonne 120 l 36,00 € 42,00 € 

Biotonne 120 l*Gewerbe/Garten 72,00 € 84,00 € 

Biotonne 240 l 72,00 € 82,80 € 

Biotonne 240 l*Gewerbe/Garten 144,00 € 165,60 € 

Biomüllgroßbehälter 660 l 144,00 € 165,60 € 

Biomüllgroßbehälter 1.100 l  288,00 € 331,20 € 

Grundgebühr für gewerbliche u. sonstige 
Einrichtungen (§4 Abs. 3 AbfGS): 
  
Volumengebühr  bis 31.12.2023 10,00 €/m³ 
 ab  01.01.2024 13,20 €/m³ 
 
Mindestgebühr bis 31.12.2023 35,00 € 
(pro Jahr) ab  01.01.2024 46,80 € 

* Für Grundstücke, die nicht dem Wohnzweck dienen (z.B. 

Gartengrundstücke, Gewerbe) wird die Jahresgebühr für die 
Biotonne in zweifacher Höhe des o.g. Gebührensatzes für die 
entsprechende Behältergröße erhoben. 

http://www.awv-ot.de/

